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11 1233 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 
A n t rag . 

Präs.: 1984 -04- 11 

rler Abgeordneten Dr. Schranz, Mag. Kabas, Heinzinger 

und Gen,ossen 

No. d'1/ff 

bstreffcnd ein mit dem das Konsumentenschutzgesetz 

geändert '-lird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ....... , mit dem das l~onsumen·tcnschutzgesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das KOr..s~1r..ente:1S8h'J. tzgesetz, BGBl. Nr. 140/1979, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGDl.Nr.135/1983, wird wie folgt ge-

ändert: 

1. Im § 3 wird 

a) im Abs. 1 nach den Worten "ein Abzahlungsgeschäft 

(§ 16)" die Wendung eingefügt: 

"oder ein Geschäft im Sinn des § 26"; 

b) im Abs. 2 nach den Worten "oder einer ähnlichen 

Veranstaltung" die Wendung eingefügt: 

"oder durch persönlich8s, individuelles Ansprechen auf 

der Straße". 

2. l::t §. 1 5 \-lird 

a) cer letzte Satz des Abs.1 aufgehoben; 
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b} dem Abs.2 folgender Satz angefügt: 

'r In solchen Verträgen kann die Kündigungsfrü.;t auf 

höchstens sechs Monate verlängert werden." 

3. Im Abs.1 des § 25 \ .. ird der Ausdruck "Buch-, Kunst-, 

Zeitschriften- und Musikalienhandel" durch die Wendung IIHandel 

mit Druckwerken" ersetzt. 

4. An die Stelle des § 26 und seiner überschrift treten 

folgende Bestimmungen: 

"Lieferungen im Handel mit Druckwerken 

§ 26. ~1) Verträge im Handel mit Druckwerken sind schriftlich 

zu errichten, wenn sie 

1. den Verkäufer zu \l7icc1erholten Lieferungen und den l~äufcr 

zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten sowie 

2. unter Umständen geschlossen "lerden, die den Verbraucher 

nach § 3 Z'.1:', Rück tr i t t berechtigen. 

(2) Die Vertragsurkunde hat zu enthalten 

1. fen Vor- und den Familiennamen (die Firma), den 

Beruf (Gege~stand des Unternehmens) und den gewöhnlichen 

Aufenth~lt (Sitz) der Vertragsteile; 

2. cen T~g UZ1~ den Ort des Vertragsantrags bezichungs­

\-leise <:1er Vertragsanri :.'.hme des Verbrauchers; 

3. den Gegeustand des Vertra9si 

4. die Höhe und die Fälligkeit der zu leistenden Zahlungen 

sowie,. wenn sie bereits feststeht, deren Zahl; 

5. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht nach § 3. 

(3) Der Unternehmer hat auf seine Kosten unverzüglich 

nach der Unterfertigung der Vertragsurkunde durch den Ver­

braucher diesem eine Abschrift auszufolgen; die im Abs. 2 

genannten Angaben sind darin deutlich lesbar. ,·1iederzllgebcn. 
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(4) Die. Rechts'''irksatnkeit eines Vertrags iiber nichtperiodizche 

Druckschriften ist von der Errichtung d~r Vertragsurkunde unab­

hängig. 

§ 26a. Bei Verträgen über periodische Druckschriften, 

die unter § 26 fal~en, hat überdies der Untern~hmer, der die 

Erfüllung des. Vertrages als Vertragspartner übernimmt, dem 

Verbraucher mit der Post eine Urkunde zu übersenden, die dt;~l.lt­

lich lesbar die in § 26 Abs .. 2 angeführten Angaben enthält. 

nie Frist für den Rücktritt vom Vertrag nach § 3 beginnt jeden­

falls erst zu laufen, sobald dem Verbraucher diese Urkunde zu­

gekoIi'.rrten ist. Der Rücktritt kann auch dem Unternehmer gegenüber 

wirksam erklärt ~erden, der diese Urkunde zugesandt hat~ 

§ 26b. Die §§ 26 und 26a gelten nicht für Verträge, in 

denen der Gesa~t?reis oder, ,,,enn ein solcher noch nicht errechen­

bar ist, der innerhalb· eines JClhres zu leistende Kaufpreis lirit mehr 

als 150.000 S zahlenmäßig bestimmt ist." 

5. Im § 32 Abs. 1 ,'-'erden . 
.' 

al in der Z.l lit b das ZItat "§ 26 Abs.1" durch 

das Zit.at n§ 25 .~bs.2" . und 

b) in eer Z.2 das Zitat "§ 26 A~s.1u durch 

·das Zitat des n§ 25 Abs.3 n 

ersetzt." 

Art i k e 1 II 

1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft. 

2. Dieses Bundesgesetz ist auf Verträge, die vor seinem Inkrafttreten 

geschlossen worden sind, nicht anzuwenden. 

3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

fJlr Justiz betraut. 
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In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Justizausschuß zuzuweisen. 

- - - - - - - - -. . . 
Begründung: 

Hit dem Konsumentenschutzgesetz; das seit 1. Oktober 1979 

•• 

in Kraft steht, ist im zivilrechtlichen Schutz des Konsumenten 

ein entscheidender Durchbruch gelungen. 

Die Erfahrungen m:i.t der An\ .. endung des Konsumentenschutzgesetzes 

in nunmehr schon mehr als vier Jahren ,haben ergeben, daß ~erade 

beim Haustürgeschäft im Zeitschriftenhandel zusätzliche Ver­

besserungen des Rechtsschutzes erforderlich und auch möglich 

sind; ohne das Haustürgeschäft in diesem Bereich schlechthin 

zu verbieten. 

Es geht vor allem um einen verbesserten Schutz ffir ältere 

Henschenvor Überrumpelung. Das gesetzlich eingeräumte 

Rücktrittsrecht \ ... ird vielfach nicht rechtzeitig \vahrge­

nommen, ,-;ei1 der Fristenbeginn übersehe'n ,'lird. Dies kann 

dem KonsUü2~te~ dann sehr leicht unterlaufen, wenn das 

Rechtsgeschäft. a:1 der \\'ohnungstüre ju:r.: istisch sofor-t. zu­

standeko~t. -;-;-irc: cas im § 3 KSchG vorgesehene Schreiben 

mit N2:!'1e:1 '..!;;G, ':\nschrift des Unternehmens und mit der Be-

lehruns üb~r ~as RUcktrittsrecht sofort ausgefolgt, so be­

ginnt van da a~ sofort die achttägige Rücktrittsfrist zu 

laufen. 

Hier den Rechtsschutz für den Konsument.on zu verbessern .. 

ist das Anliegen dieses Gesetzesantrages, der sich auf die 

Ergebnisse von Beratungen zwischen Konsumentenvertretung 

und l'lirtschaft stützt. Die vorgeschlagene Regelung beschränkt 

sich auf eine Änderung dort, wo das Bedürfnis nach verbssser­

ten l<onsumentenschutzam dringlichsten ist, nämlich beim 

Haustürgeschäft im Zeitschriftenhandel. 
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Durch § 26a soll daher sichergestellt ,.,erden,· daß Konsumenten 

nicht durch das oben erwähnte Versehen um ihr Rücktri.ttsrecht 

kommen. Sie solJ.en durch eine neuerliche,· auf dem Posct..r8g ausz.u­

folgende Belehl:ung ausdrückli.ch auf ihre Rech·ce hings\-l.iesen "\-1erden. 

Erst mi.t di.esem Zei.tpunkt beginn-t die Rücktrittsfrist zu lau:Een. 

AIJ.sse::!:dem. ~J'.i.rd e::i.ne K~a:rstellung fÜr den Fal.!. get:roffen, daß di.e 

Zeitschriftenbestellung gegenüber dem Konsumenten von e~em Ver-. 

mittlungsbii:co aufgenommen wird und noch nicht feststeht, mi:l:: 

\-lelchem Unternehmen l.etztJ.i.ch der Lieferungsvertrag zustande ... 

kommen vl.i.rd. Es Inacht demnach:.in Hinkunft . keinen Unterschied, . 
~ . . . 

ob dem Verbraucher ein Abschluß- oder eil, Verm.ittJ.ungsvert:ret~r 
gegenill;)@rtri.tt. 

Der § 3 Abs. 1 KSchG soll sicherstellen, daß die vierwächige Frist 

zum Rücktritt, die an sich nur für Bargeschäfte gedacht war, bei 

Wie~erkehrschuldverhältnissen, bei denen eine entsprechende Vertrags­

urkunde zu errichten ist, so wie bei Abzahlungsgeschäften ni.cht gilt. 

Darüber hinaus soll·durch die Einfügung. eines Klammerausdruckes 

im § 3 Abs. 2 KSchG der Fall des Ansprechens von Konsumenten 

auf der Straße, die dann in einem "Geschäftslokal" zum Ge­

schäftsabschluß gedrängt werden, ausdrücklich dem "Haustür­

.geschtift" glcichg\":!stellt \·,erden. Dabei handelt es sich um 
eine Klu.rst~llu~g, die aber vor allem für den Schutz Jugend­

licher wicr.~iS ist, die allzu of.t mit dieser Methode in 

eige41tlich unge· . .;cllte Rechtsgeschäfte hineingedrängt. ,.,erden. 

Schli~~::"i(:l""_ soll für Verträge über ,·/iederkehrende Leistungen 

- auch hier sind es vielfach Zeitschriftenabonnements 

die ~!cglichkeit für den Konsumenten, den Dauervertrag aufzu­

kündigen, "lirksamer gestaltet '·1erden. Zu diesem Z\-1eck soll 

die Verlängerung der Kündigungsfrist zum Nachteil des KonsG­

rnenten im \-1ege von Vertragsklauseln im Regelfall unwirk.sam. 

sein (§ 15 Abs. 1 und 2 KSchG) . 
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